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A. Einleitung

Der Produkthersteller  hat  am 06.09.2006 eine Zertifzierung für  seine Software 

„Verfahrensregister 2.1“ erhalten. Eine Rezertifzierung ist 2008 erfolgt. Die beste-

hende Zertifzierung läuft aufgrund der Befristung zum 25.07.2010 demnächst ab. 

Aufgrund der gesellschaftsrechtlichen Umfrmierung der FinanzIT GmbH in die Fi-

nanz Informatik GmbH & Co. KG (Theodor-Heuss-Allee 90, 60486 Frankfurt) ist 

eine Anpassung der Herstellereigenschaft vorzunehmen. Im Zuge der Umfrmie-

rung ist zudem eine Anpassung der Versionsnummer erfolgt.

Die bisherige Versionsnummer 2.2 ist in 1.0 geändert worden.

Mit dem vorliegenden Gutachten beabsichtigt die FinanzIT GmbH die Software 

„Verfahrensregister 1.0 (2010)“ für das Gütesiegel für IT-Produkte des Unabhängi-

gen Landeszentrums für Datenschutz Schleswig-Holstein (ULD) rezertifzieren zu 

lassen.

Dem Gutachten wird der Anforderungskatalog in der Version 1.2 zu Grunde ge-

legt.

B. Zeitpunkt der Prüfung

Die Prüfung des Produktes fand am 10.07.2010 und 21.07.2010 statt.

C. Änderungen und Neuerungen des Produktes

Das Produkt hat mit der neuen Versionsnummer keine bedeutenden Änderungen 

erfahren, die für die Beurteilung der Einhaltung der Vorschriften zu Datenschutz 

und Datensicherheit von Belang wären. In der zu rezertifzierenden Version sind im 

Vergleich zur Version 2.2 lediglich folgende Änderungen vorgenommen worden:

 Anpassung des Firmennamen  zu Finanz Informatik 

 Anpassung des Corporate Designs / Layout

 Optimierungen  in  der  Bedieneroberfäche:  es  sind  einige  neue 
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Ansichts-/Ausgabemöglichkeiten hinzugekommen (ohne neue Funktionali-

tät)  

 Gesamtanpassungen im Hilfetextmenü 

Weder das Rechtesystem noch andere inhaltliche Änderungen am Produkt wur-

den geändert.

D. Datenschutzrechtliche Bewertung

In rechtlicher Hinsicht hat es zwischenzeitlich keine Änderung der gesetzlichen 

Anforderungen gegeben, die für die vorliegende Rezertifzierung von Belang wä-

ren.

Die Änderungen an dem Verfahren führen zu keiner anderen Bewertung des Ver-

fahrens in datenschutzrechtlicher Hinsicht. Es lässt sich eher feststellen, dass das 

Produkt durch die verbesserte Anwendung sich auch aus Sicht der Datenschutz-

freundlichkeit noch weiter verbessert hat.

E. Zusammenfassung

Das Produkt „Verfahrensregister 1.0“ der Finanz Informatik GmbH & Co. KG lässt 

sich nach wie vor als vorbildlich bewerten. Das Produkt entspricht in seiner Aus-

richtung und Ausgestaltung dem Ideal einer Software, die den Datenschutz und 

besonders die Tätigkeit des behördlichen bzw. betrieblichen Datenschutzbeauf-

tragten fördert. Gegen eine Rezertifzierung bestehen keine Bedenken.

- 4 -

8

5

6

7



Hiermit bestätige ich, dass das oben genannte IT-Produkt den Rechtsvorschriften 

über den Datenschutz und die Datensicherheit entspricht.

Kellinghusen, den                                    Flensburg, den                                        

                                                                                        

Andreas Bethke Stephan Hansen-Oest

Dipl. Inf. (FH) Rechtsanwalt

Beim Unabhängigen Landeszentrum für Beim Unabhängigen Landeszentrum für

Datenschutz Schleswig-Holstein Datenschutz Schleswig-Holstein 

anerkannter Sachverständiger für anerkannter Sachverständiger für 

IT-Produkte (technisch) IT-Produkte (rechtlich)
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